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I. PRAKTISCHE TATIGKETIT

Bei der Beschreibung der T&tigkeit des Internatio-
nalen Komitees vom Roten Kreuz 1) im Jahre 1961 werden mehrere
Unruhen aufgeftihrt, die die Welt im vergangenen Jahr erschiit-
terten. Jedes Mal, wenn sich Menschen mit der Waffe in der
Hand auseinandersetzen, ist es n&mlich Pflicht des Roten
Kreuzes, und im besonderen des IKRK, einzuschreiten, um die
durch den Konflikt verursachten Leiden zu lindern sowie um
die Achtung der Gebote der Menschlichkeit und Solidaritit
zu erwirken. Kriege hinterlassen aber Wunden, die nur langsam
heilen; daher setzte das IKRK zahlreiche andere Aufgaben zu-
gunsten der Opfer weiter zurfickliegender Ereignisse fort,
deren Nachwehen immer noch splirbar sind.

AFRIKA

Kongo
Wie im Vorjahr, musste das IKRK auch 1961 im ehemals

Belgischen Kongo grosse Anstrengungen unternehmen. Diese
Tdtigkeit zeltigte zweifellos nutzbringende Ergebnisse und
gestattete, viele Leiden zu lindern; aber sie kannte auch
tragische Stunden, kostete sie doch einem Delegierten des
IKRK das Leben., '

Erztliche Betreuung.- In der ersten Jahresh&lfte setzte das
IKRK sein 1960 in Zusammenarbeit mit der Liga der Rotkreuzge-
sellschaften begonnenes medizinisches Hilfswerk fort. 2) 23
nationale Gesellschaften wirkten dabei mit, die insgesamt
57.&rztegruppen in die kongolesischen Krankenhiuser, die ohne

1) Der Kiirze halber wird das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz in diesem Bericht mit seinen Anfangsbuchstaben IKRK
bezeichnet,

2) Siehe T&atigkeitsbericht 1960, Seite 6-10



	Praktische Tätigkeit

